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Es gelten unsere AGB (https://www.hyg.de). Die Begutachtung erfolgte unter der Voraussetzung, dass die zur Herstellung des Produktes verwendeten Ausgangsstoffe bzw. 

deren Zusammensetzung lückenlos bekannt gegeben wurden und keine weiteren Stoffe in dem Produkt enthalten sind. Die Gültigkeit dieses Dokuments erlischt bei 

Veränderungen in der Zusammensetzung des Werkstoffs oder an den Verarbeitungsbedingungen. 

Träger: Verein des Hygiene-Instituts des Ruhrgebiets e.V., Vereinsregister: VR 519 Amtsgericht Gelsenkirchen, USt.-ID: DE125018356 / Vorstand: Prof. Dr. Jürgen 

Kretschmann (Vorsitzender), Stadträtin Andrea Henze, Joachim Löchte, Dr. Frank Obenaus, Dr. Thomas-Benjamin Seiler (geschäftsführ. Vorstand), Dr. Dirk Waider 

 

Besucher-/Paketanschrift: 
Rotthauser Str. 21 
45879 Gelsenkirchen 
 
Telefon +49 (209) 9242-0 
Durchwahl +49 (209) 9242-271 
Telefax +49 (209) 9242-212 
E-Mail j.kind@hyg.de 
Internet www.hyg.de 
 
Referenz-Nr.: R-395458-24-Ki 
Ansprechpartner: Juliane Kind 
 
 

Gelsenkirchen, 05.01.2026 

Ganzlin Beschichtungspulver GmbH 
Grüner Weg 1 
19395 Ganzlin 

MITTEILUNG ZUR REZEPTURBEWERTUNG 
entsprechend der Vorgaben nach Kapitel 6.1 der 

„Bewertungsgrundlage für Kunststoffe und andere organische Materialien im Kontakt mit 
Trinkwasser“ (KTW-BWGL, Stand: 07.03.2022) 

Auftrag vom:  18.11.2024  

Offenlegung vom: 20.09.2024 

Produkt-/ Materialbezeichnung: ML-9A10WGL444 

Einsatzbereich: Anlage B (Stand: 07.03.2022 KTW-BWGL, polymerspezifischer Teil) 

Bewertung: Die Formulierung der Rezeptur entspricht den Vorgaben der KTW-BWGL 

Die Ergebnisse der Rezepturbewertung gelten für die vorgelegten und untersuchten Rezepturoffenlegung(en) und den 

zum Zeitpunkt der Bewertung geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Bei Änderungen von Rezepturen, 

Rezepturbestanteilen oder Zulieferern von Rohmaterialien, verliert das Dokument seine Gültigkeit. 

Die trinkwasserhygienische Eignung des Produkts kann durch eine Prüfung nach den Vorgaben der KTW-BWGL 

nachgewiesen werden. 

Dieses Dokument stellt keine Konformitätsbestätigung der trinkwasserhygienischen Eignung nach Empfehlung des 

Umweltbundesamtes dar und dient als Nachweis der abgeschlossenen Rezepturbewertung entsprechend des Auftrages 

des Kunden. 

Mit freundlichen Grüßen 
Der Direktor des Hygiene-Instituts 
i. A.  

(gescannte Unterschrift) 
Dr. rer. nat. Stephan Klopries 
Zertifizierungsstelle HyCert 


